
Stadt Neumünster Neumünster, 10. Dezember 2015
Der Oberbürgermeister 
Frühkindliche Bildung 

 
 
 
  AZ: 51 - As/H - Herr Asmussen 
 
 
 

Drucksache Nr.:  0619/2013/DS 
=========================== 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 02.02.2016 Ö Kenntnisnahme 
Jugendhilfeausschuss 09.02.2016 Ö Vorberatung 
Finanz- und Wirtschaftsförde-
rungsausschuss 
Bau-, Planungs- und Umwelt-
ausschuss 

10.02.2016 
 
11.02.2016 

Ö 
 
Ö 

Vorberatung 
 
Vorberatung 

Ratsversammlung 16.02.2016 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Dr. Tauras 
Erster Stadtrat Humpe-Waßmuth 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Bildung und Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege - Neubau der Kita 
Gartenstadt 
 

 
A n t r a g : 

 
a) Das Raumprogramm für einen Neu-

bau der städtischen Kindertagesstät-
te Gartenstadt (Anlage 01) wird 
beschlossen. 

b) Die Verwaltung wird beauftragt, ei-
nen geeigneten Standort für einen 
Neubau der Kindertagesstätte Gar-
tenstadt zu suchen und zur Be-
schlussfassung vorzulegen 

c) Die Verwaltung wird beauftragt, die 
Kosten für einen Neubau der Kinder-
tagesstätte Gartenstadt in die Haus-
haltsplanung für den Doppelhaushalt 
2017 / 2018 mit aufzunehmen 

d) Für die Nachnutzung der Kita sind 
die Anforderungen an die Sanierung 
und den Umbau für die Schulkinder-
betreuung zu definieren. Die Kosten 
sind zum Haushalt 2017 / 2018 an-
zumelden. 
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Finanzielle Auswirkungen: Die finanziellen Auswirkungen werden er-

mittelt und für den Haushalt 2017 / 2018 
angemeldet. 
 

 
 

 
B e g r ü n d u n g : 

 
Die beengten Verhältnisse der Kita Gartenstadt und der bauliche Zustand des Gebäudes 
erfordern dringend eine Baumaßnahme. 
 
Zwei Varianten standen zur Entscheidung an: 

• Anbau an das bestehende Gebäude 
• Neubau der Einrichtung mit vier Gruppen an einem anderen Standort 

 
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2015 beschlossen, dass eine 
dauerhafte Lösung mittels eines standortnahen Neubaus befürwortet wird. 
 
Um in die Haushaltsanmeldungen für den nächsten Doppelhaushalt 2017 / 2018 die not-
wenigen Mittel einzubringen, ist es erforderlich, dass von Seiten der Verwaltung die durch 
den Neubau entstehenden Kosten ermittelt werden. Für diese Ermittlung ist es notwen-
dig, einen geeigneten Standort zu finden und ihn verbindlich festlegen zu lassen. Neben 
der Festlegung auf den Standort ist es wichtig, das Raumprogramm durch die Selbstver-
waltung beschließen zu lassen. 
Das anliegende Raumprogramm wurde in Vorbereitung einer Vergleichsberechnung be-
reits vom Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis genommen (0273/2013/MV vom 
08.09.2015) und muss nun endgültig beschlossen werden. 
 
In Vorbereitung der Haushaltsplanaufstellung wird die Verwaltung beauftragt, einen 
Standort für den Neubau zu prüfen, der sich möglichst nahe zu dem jetzigen Standort 
befindet. 
 
Im Haushalt 2015/2016 sind für den Bau der Kindertagesstätte Gartenstadt bereits Mittel 
in Höhe von einer Million EUR vorhanden. 
 
Zurzeit werden die Schulkinder der Gartenstadtschule in der außerschulischen Zeit in der 
Betreuten Grundschule (Räume der ehemaligen Hausmeisterwohnung) und im Hort der 
Kindertagesstätte Gartenstadt (Doppelnutzung der Räume, vormittags Elementarbereiche 
und nachmittags Hort) sowie die Hortkinder während der Ferien in den Räumen der ehe-
maligen Sparkasse in der Gartenstadt betreut. 
 
Das Bestandsgebäude der Kindertagesstätte Gartenstadt kann als Nachnutzung zur Kin-
dertagesstätte für eine Form der Schulkindbetreuung genutzt werden, in die beide For-
men (Betreute Grundschule und Hort) integriert werden. Dieses würde eine qualitative 
und kontinuierliche Betreuung der Kinder in der außerschulischen Zeit gewährleisten. 
 
Um die Räume der jetzigen Kindertagesstätte für die Schulkindbetreuung zu nutzen, 
müssen mind. die sanitären Anlagen auf den aktuellen Stand der Technik und der Anfor-
derungen aus den Vorschriften zur Hygiene und des Arbeitsschutzes gebracht werden. 
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Da die Realisierung eines Neubaus erst auf der Grundlage des Beschlusses des Haushal-
tes 2017 / 2018 geschehen kann, sollen die sanitären Anlagen im Rahmen der Bauunter-
haltung für den Elementar- und Hortbereich bereits sofort und unverzüglich saniert wer-
den. Der schlechte Zustand dieses Bereiches ist für die Kinder und die Mitarbeitenden für 
den Zeitraum der Realisierung nicht zuzumuten. 
 
 
 
 Im Auftrage Im Auftrage 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 

 
Humpe-Waßmuth   Dörflinger 

Oberbürgermeister Erster Stadtrat   Stadtrat 
 
Anlagen:  
Raumprogramm für den Neubau der Kita Gartenstadt als Reggio-Kita 
 
 


